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IM BLICKFELD

Wolfgang Luthartit

Zur Reformdiskussion des deutschen Bundesstaates

Seit einiger Zeit ist die Strukturreform des deutschen Konsensmodells und des

Bundesstaates in aller Munde. An die Stelle von Prozessen notwendiger
Politikbeschleunigung sind institutionell mit bewirkte sklerotische Verformungen, Reformstau

und Entscheidungsblockade getreten. Dem in der Vergangenheit durchaus

zur Problembearbeitung und zur Anpassung an neue Problemlagen fähigen
Konsensmodell wird eine Transformation in ein Status-quo-orientiertes Schleichmodell

vorgehalten, in dem die Bewahrung und Verwaltung der Besitzstände

zum obersten Ziel geworden ist. Massgebliche Schwächen werden zudem gerade
in den institutionellen Ausprägungen des deutschen Bundesstaates festgemacht.
Insbesondere wird das verfassungsrechtlich festgelegte Diktum der «Einheitlichkeit
der Lebensverhältnisse» beanstandet, welches dazu herangezogen werden kann,
eine überproportional starke «Nivellierung» zu rechtfertigen. Des weitern gehört
die 1998 beim Bundesverfassungsgericht eingereichte Klage der Länder Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen mit dem Ziel, zumindest den Länder-Länderfinanzausgleich

zu verändern, ebenfalls in diesen Kontext. Das Bundesverfassungsgericht

hat in seiner Entscheidung vom 11. November 1999 nunmehr in Sachen

Finanzausgleich einige massgebliche Eckpunkte formuliert.

nrird also die deutsche «Erfolgsstory»
(Klaus v. Beyme) unter einer sich aufweichenden
Solidarität der Länder, dem Druck von deutscher
Vereinigung, europäischem Integrationsprozess und der

Globalisierung der Märkte mit Herausforderungen
konfrontiert, die eine Strukturreform des Bundesstaates

erforderlich machen?

Der Ausgangspunkt aller Vorschläge für eine Reform
des deutschen Bundesstaates kann so formuliert werden:

Das Ziel ist eine Beschleunigung politischer
Entscheidungsprozesse, eine höhere Transparenz der

Entscheidungen, eine klarere Zuordnung der
Verantwortlichkeit und eine Vergrösserung der Handlungsspielräume

der verschiedenen Systemebenen. Welche

Vorschläge zirkulieren nun in der Debatte? Im
Hinblick auf eine Föderalreform wird ein Umbau des

Verbundsystems hin zu einem Trennsystem gefordert.

Hierbei spielen sowohl die USA als auch die
Schweiz eine gewisse Vorbildfunktion. Eine Trennung

der drei Ebenen von Bund, Ländern und
Gemeinden und eine entsprechende Finanzverfassung,
Aufgabenverteilung und -bearbeitung wird als optimale

Lösung angesehen.
Verbunden ist damit eine Aufhebung der

«Gemeinschaftsausgaben» zwischen Bund und Ländern.
Ferner ergibt sich eine Veränderung des Bundesrates
hin zu einer «echten» Zweiten Kammer. Des weiteren
folgt daraus eine Begrenzung der Aufgaben des

Vermittlungsausschusses, wenn nicht gar seine vollstän¬

dige Aufhebung. Erörtert wird ebenfalls eine
Reduzierung der Zustimmungspflichtigkeit von Gesetzen

(begrenzt auf Verfassungsänderungen), so dass der

Handlungsspielraum von Bundesregierung und
Bundestag bei einer Reihe von Gesetzesmaterien erhöht
werden würde. Schliesslich macht nach wie vor eine
Territorialreform des Bundesgebietes die Runde.
Zum Verständnis dieser Vorschläge sei auf einige
grundlegende Merkmale des deutschen Konsensmodells

und des Bundesstaates aufmerksam gemacht.

Konsensmodell und Entscheidungsblockade,
Nebenregierungen

Das in der jüngsten Diskussion kritisierte deutsche
Konsensmodell hat sich schrittweise nach 1945/49
als eine bedeutsame Konsequenz aus der bis dahin so

tragisch verlaufenden deutschen Geschichte
entwickelt. Worin bestehen seine tragenden Pfeiler?

Hierzu gehören ein antitotalitärer Verfassungskonsens,

eine differenziert ausgestaltete (Verfassungs-) -

Gerichtsbarkeit, eine Übereinstimmung im Hinblick
auf massgebliche Eckpunkte der Aussenpolitik
(Westorientierung; striktes Festhalten am europäischen
Integrationsprozess; Bedeutung der Nato), ein mehrfach

moderiertes parteienpolitisches Wettbewerbssystem

sowie die Sozialpartnerschaft. Schliesslich

spielt der Föderalismus als «inneres Strukturelement»
(Peter Häberle) eine bedeutsame Rolle. Wichtig ist
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zudem, dass im deutschen Grundgesetz, wie in den
USA und der Schweiz ebenfalls, bewusst die
Möglichkeit der Entscheidungsblockade eingebaut ist.
Dieter Grimm hat diesen Sachverhalt so formuliert:
«Verfassungen sollen diejenige Politik blockieren, die
eine Gesellschaft aufgrund ihrer historischen

Erfahrungen und ihrer herrschenden Wertvorstellungen für
illegitim oder schädlich hält. Dagegen sollen sie

diejenige Politik, die nach Ziel und Methode erwünscht
ist, durch inhaltliche Direktiven und organisatorische
Strukturen begünstigen.» Die eingebauten Einrichtungen,

die man auch als legitime Nebenregierungen
bezeichnen kann (Bundesbank; Landeszentralbanken;

Verfassungsgerichte; Bundesrat usw.), begrenzen
bewusst die Handlungsfähigkeit der Regierungen.
Diese Nebenregierungen gehen allerdings heute weit
über die, vor allem für föderale demokratische
Systeme als Blaupause zugrundegelegte amerikanische
Doktrin der checks and balances hinaus, worauf
Fritz W. Scharpf hingewiesen hat. Eine Begrenzung
dieser Nebenregierungen auf relevante Aufgaben und
Kontrollen ist ein wichtiger Aspekt der Reformdebatte.

Der Bundesrat:
Kerninstitution des deutschen Föderalismus

Über welche kennzeichnenden Merkmale verfügt
nun der deutsche Föderalismus? In der Regel leitet
sich aus dem föderalen Prinzip die Notwendigkeit
einer Zweiten Kammer ab. Klassische Zweite Kammern

sind der amerikanische Senat und der danach
modellierte Ständerat in der Schweiz. Im deutschen
Föderalismus werden bestimmte Aspekte dem
Bundesrat zugewiesen. Die Form des Bundesrates
unterscheidet sich jedoch von «normalen» Zweiten

Im Hinblick auf eine Föderalreform

wird ein Umbau des Verbundsystems hin

zu einem Trennsystem gefordert.

Hierbei spielen sowohl die USA als auch

die Schweiz eine gewisse Vorbildfunktion.

Kammern. Historisch beruht die Konstruktion des

Bundesrates mit auf Überlegungen und praktischen
Ausgestaltungen, wie sie in der Paulskirchenverfassung

von 1848 und in Gestalt des «monarchischen
Bundesstaates» (RudolfSmend) 1871 in Bewegung
gesetzt worden sind. Damit wird an eine bis heute wirksame

Tradition erinnert, die von Konrad Hesse 1962

unter Berücksichtigung nach 1949 eingetretener

Entwicklungen in die weithin rezipierte Formel des

«unitarischen Bundesstaates» gefasst wurde.
Verfassungsrechtlich ist der Bundesrat ein

eigenständiges Verfassungsorgan, neben Regierung,
Bundestag, Bundespräsident und Bundesverfassungsgericht.

Anders als in den USA oder der Schweiz ist der
Bundesrat als ein Vertretungsorgan der Landesregierungen,

nicht hingegen der Länder, konzipiert. Die
Vertreter der Landesregierungen sind Minister, die

nur über ein gebundenes Abstimmungsmandat
verfügen. Die Mandate werden als Stimmpakete bei

Abstimmungen im Bundesrat eingesetzt, wobei bei

einer Koalitionsregierung auf Landesebene, je nach
der politischen Interessenlage einer Koalitionspartei,
das Stimmpaket im Sinne einer Enthaltung blockiert
wird. Die Anzahl der Stimmen pro Land im Bundesrat

wird nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel
ermittelt. Je nach der populationsmässigen Grösse

wird eine Spreizung zwischen drei und sechs Stimmen

pro Land im Bundesrat vorgenommen (so erhält
z.B. Bremen drei, Thüringen vier, Nordrhein-Westfalen

sechs Stimmen). Es ist offenkundig, dass

der deutsche Bundesrat sich durch eine, historisch
mit bewirkte, exekutivische und institutionelle
Kopflastigkeit auszeichnet.

Beteiligungsföderalismus als Autonomieersatz?

Ein weiteres hervorstechendes Merkmal des
deutschen Föderalismus besteht darin, dass dem Bundesrat

eine relevante Mitwirkung an der Gesetzgebung
im Sinne der konkurrierenden bzw. ausschliesslichen,

nur die Länder betreffenden Politikmaterien,
zukommt. Diese Zuordnung und Verteilung von
Befugnissen zwischen Bund und Ländern versetzt
den Bundesrat in die Lage, als «Weichensteller der

föderalen Kompetenzverteilung» (Fritz W. Scharpf)
zu fungieren und an relevanten Gesetzesvorhaben
mitzuwirken. Angesichts des grossen Anteils an
formell zustimmungspflichtigen Gesetzen (etwa 60
Prozent) beinhaltet dieser Sachverhalt ein erhebliches

Einflusspotential des Bundesrates und eine gewachsene

Bedeutung des Vermittlungsausschusses.
Insbesondere bei Verfassungsänderungen ist der Bundesrat
automatisch eingeschaltet, da jede Änderung einer
2/3-Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat
bedarf.

Einen gewaltigen Schub der Ausdehnung der
Mitsprachebefugnisse des Bundesrates hat das
Zusammenfallen der Ratifizierung des Vertrages von
Maastricht (1992) und die, mit der deutschen
Vereinigung notwendig gewordene, sich aus dem

Einigungsvertrag ergebende Grundgesetzreform (1992/
93) bewirkt. Ein Produkt dieser Entwicklung ist der

neu ins Grundgesetz aufgenommene Europaartikel
23, dessen komplizierte Struktur allerdings im Sinne
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einer klareren Kompetenzenaufteilung reformiert
werden muss.

Gerade der Beteiligungsföderalismus ist immer
wieder Gegenstand kontroverser Bewertungen,
beinhaltet er doch ein Element, welches die — relative -
Autonomie der Länder und ihres politischen
Handlungsspielraumes zugunsten einer institutionalisierten

Beteiligung an der Bundespolitik aufgegeben hat.
Eine Reform des Beteiligungsföderalismus zugunsten
einer qualitativen Vergrösserung politischer und
finanzpolitischer Spielräume von Ländern und
Kommunen ist ein richtiger Aspekt in der Reformdiskussion.

Verbundsystem oder Trennsystem?

In der Diskussion werden weiter das Verbundsystem
zwischen Bund und Ländern und die daraus resultierenden

Probleme der «Politikverflechtung» (Fritz W.

Scharpf) kritisiert. Wie stellen sich nun Eckpunkte
der Entwicklung dar? Schon die 1949 implementierte

Steuergesetzgebung verdeutlicht unitarische
Elemente. Eine erhebliche Bedeutung für die
Zunahme der Politikverflechtung wurde durch die grosse
Finanzreform im Jahre 1969 in die Wege geleitet. Die
dadurch implementierte föderale Politikstruktur
wird denn auch als «Sonderkategorie» (Joachim Jens
Hesse) bezeichnet. Darunter wird, so Hesse, die «sehr

untypische Aufgaben- oder besser Funktionsverteilung
zwischen Bund und Ländern, die Mechanismen zur
Überwindung sektoraler wie territorialer Disparitäten,
die weitgefächerte Institutionalisierung des

Kooperationsprinzips» verstanden.
Worin bestehen nun die Eckpunkte der 1969

eingeführten Finanzreform? Drei Sachverhalte sind von
Bedeutung: Erstens ist der Bund bei einem wesentlichen

Teil der sich aus den Länderaufgaben ergebenden

Ausgaben unmittelbar involviert und bestimmt
mit; die Länder haben über den Bundesrat parallel
dazu ausführliche Mitwirkungsrechte, aber insgesamt

ergibt sich daraus eine komplizierte
Politikverflechtung und Zersplitterung der Entscheidungskompetenzen.

Zweitens gibt es bei den
Steuereinnahmen einen fast alle relevanten Steuern
umfassenden Verbund zwischen Ländern und Bund,
der keinem von beiden eine Entscheidungsautonomie

überlässt. Drittens existiert im engeren Sinne der
horizontale Finanzausgleich zwischen den finanzstärkeren

und den finanzschwacheren Bundesländern. In
der Sache führte diese besondere Form der
Institutionalisierung der Vernetzung von Bund-Länder-
Kompetenzen bei gleichzeitiger Dominanz des Bundes

dazu, dass insbesondere finanzschwache Länder
leicht in die finanzielle Abhängigkeit vom Bund und
damit als Kostgänger des Bundes in Erscheinung
treten.

Beim deutschen Verbundsystem handelt es sich

um ein, über den Finanzmechanismus gesteuertes,
stark verflochtenes System, dessen Entscheidungsmuster

über Verhandlungsprozesse zwischen den
Ländern einerseits und zwischen Bund und Ländern
andererseits bestimmt sind. Dies hat zur Folge, dass

der Handlungsspielraum der Länder aufgrund der

begrenzten autonomen Steuererhebung und der
exekutivischen Kopflastigkeit deutlich begrenzt ist. Das
skizzierte föderale Verbundsystem bedarf einer
Erhöhung der Transparenz und einer klaren Zuordnung
der Verantwortlichkeiten. Damit können gegenüber
der Öffentlichkeit wesentlich deutlicher als bisher
die Auftraggeber und Kostenproduzenten föderaler

Leistungen erkennbar gemacht werden. «Wer be-

Beim deutschen Verbundsystem

handelt es sich um ein, über den

Finanzmechanismus gesteuertes,

stark verflochtenes System, dessen

Entscheidungsmuster über

Verhandlungsprozesse zwischen den

Ländern einerseits und zwischen Bund

und Ländern andererseits bestimmt sind.

stellt, bezahlt auch!», muss mithin als eine wichtige
Leitidee Geltung erhalten.

Die Notwendigkeit einer Reform des deutschen
Bundesstaates ist unbestritten. Die Differenzierung
und Ausweitung der politischen Handlungsspielräume

von Bund, Ländern und Kommunen ist in
diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung. Die im
Trennsystem enthaltene Orientierung bietet Hilfen
für eine Weiterentwicklung des Föderalismus an.
Wichtig ist des weiteren, die in den föderalen
Politikstrukturen vorhandenen politischen, sozialen und
institutionellen Innovationspotentiale wesentlich
stärker und zielorientierter als bisher herauszuarbeiten

und gewinnbringend einzusetzen. Damit verbunden

ist ferner, weitere, differenziert ausgestaltete
steuerungspolitische Instrumentarien zu entwickeln
bzw. vorhandene sinnvoll zu kombinieren, um so
sowohl den föderalen Wettbewerb zu vertiefen als auch
die Kooperations- und Koordinations- und
Verhandlungsformen weiter gezielt auszugestalten. Anders
ausgedrückt geht es bei einer Föderalreform stets
auch darum, den Zusammenhang zwischen föderaler
Vielfalt und Wettbewerb, Leistungsfähigkeit und
Solidarität nicht aus den Augen zu verlieren: Dies gilt
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insbesondere im Hinblick auf die jungen Bundesländer

in Ostdeutschland.
Das Austarieren dieser schwierigen Problematik

stellt dabei erhöhte Anforderungen an das institutionelle

Gefüge des Bundesstaates und selbstverständlich

auch an die verschiedenen politischen Akteure.
In diese Richtung zielt dann auch das erwähnte Urteil

des Bundesverfassungsgerichts in Sachen

Finanzausgleich. Unter anderem wird in diesem Urteil darauf

abgehoben, dass ein präzisiertes Massstabgesetz
bis zum 1. Januar 2003 vorzulegen ist. Nur dadurch
wird es möglich sein, das komplexe System des

Finanzausgleichs durch rationale und nachprüfbare
Kriterien wieder klarer zu gestalten.
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Viele Menschen folgten Gandhis Aufruf, zum Meer zu gehen. Gandhi

zeigte den Menschen dort, wie sie selbst Salz aus dem Meer gewinnen
konnten und rief zum Boykott nicht selbstgefertigter Waren auf. Als

kurz darauf Gandhi verhaftet wurde, begann ein grosser landesweiter
Streik und eine Besetzung der Salzbergwerke. Darauf liess der
Gouverneur ihn frei und ermöglichte den Verkauf von indischem Salz. Wir

erwähnen dies so ausführlich, weil das Salz von Gandhi zugleich das

Salz des Wissens ist. Durch das Wissen, wie man Salz gewinnt,
wurde die unerträglichste Sklaverei beseitigt. Wissen und Sklaverei
schliessen sich gegenseitig aus.

aus: Artur P. Schmidt, Otto E. Rössler, Medium des Wissens. Das

Menschenrecht auf Information, Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart,
Wien 2000, S. 147.

SCHWEIZER MONATSHEFTE 80. JAHR HEFT 5 13


	Zur Reformdiskussion des deutschen Bundesstaates

